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Die Rechtskraft der Institution ergibt sich aus dem gesetzlichen Auftrag der staatlichen Obligation zu UN-Res. A/RES/53/144 und Genfer Abkommen. 

Institut 

Für 

Recht:sicherheiT 
Ermittlungen.Analysen.Schulungen.Forschungsberichte 

Außerstaatlich. Unabhängig. Neutral  
Institut nach GG Art. 25 - A/RES/53/144 Art. 5 u.16          
Vereinte Nationen- Resolution der Generalversammlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihr Schreiben    Unser Zeichen     Datum 

IFR-00000003-010-xLCULT9p   12.09.2018 
 

 
URGENT ACTION REQUIRED! 
 
Anmeldung einer Ermittlungstätigkeit wegen des dringenden und begründeten Verdachts des 
Versicherungsbetrug und der Geldwäsche durch Identitätsdiebstahl 

Formular  F14039 - Identity Theft Affidavid folgt. 
 
Wir bitten um Bestätigung, dass wir assistieren dürfen, Fälle von F14039 und anderer unversichbaren 
Menschenrechtsverletzungen hier in Deutschland als außerstaatliches Zivilschutz-Institut, zu ermitteln. 
 

Unter dem Zeichen: 48 Ds-971 Js 1557/15-171/15 erfolgte am 28.08.2018 eine nicht erfolgreiche 
Postzustellung an die juristische Person, mit der versucht wurde, den Erfolg einer  
Personenstandsfälschung zu erzielen. 
 
Die natürliche Person: Jürgen Korthof, Niederkunft am 01.05.1958 in Geseke 

– Zeuge – 
Prozessbevollmächtigter: juristische Person IFR 
 
Zur Ermittlung und Feststellung wegen der Ladung einer juristischen Person Namens Jürgen Korthof 
zu einer Strafverhandlung durch juristische Person Richter Witzel 

– Treuhänder – 
 
Das Institut für Rechtsicherheit (IFR) wurde zum Bevollmächtigten der natürlichen Person Jürgen 
Korthof bestellt. 
 
Die natürliche Person Jürgen Korthof wurde von der Firma „Amtsgerich Kerpen“ zum Zwecke der 
Treuhandübertragung vorgeladen.  
Wegen der von der Firma „Amtsgericht Kerpen“ angekündigten Straftat der 
Personenstandsfälschung, der Aktenfälschung und IRS-Versicherungsbetrugs hat das IFR die 
vollständige mit Kugelschreiber laufend durchnummerierte Akte von der juristischen Person/Firma 
„Amtsgericht Kerpen“ angefordert, damit diese mit der vorliegenden Akte verglichen werden kann.  
Desweiteren haben wir von der Firma „Amtsgericht Kerpen“ die IRS Dokumente F 1096, F 1099-OID 
und F 1040 angefordert.  

Institut für Rechtsicherheit    –   ifr-un.info 

Federal Bureau of Investigation 
Suboffice Frankfurt/M. 
Gießener Str. 30 
 
60435 Frankfurt/M. 
 
By FAX: 069-7535-2277 
 

FAX:  0049 32221 935095 

Web:  IfR-un.info 
Email:  mail@ifr-un.info 
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Das IFR beabsichtigt, den Verdacht des Identitätsdiebstahls, der vorsätzlichen Steuerhinterziehung 
und auch den Verdacht der Geldwäsche durch das einreichen der Formulare Form F3949-A und 
F14039 durch den IRS überprüfen zu lassen. 
 
Sobald uns die vollständige Akte von der Firma „Amtsgericht Kerpen“ vorliegt, werden wir anhand 
des Untersuchungsergebnisses Zeugen laden und Strafanzeigen vorbringen, was dann Gegenstand 
einer dazu einzuberufenden Verhandlung sein wird.  
 
 
ACHTUNG! 
Falls die Einladung der Firma „Amtsgericht Kerpen“ zum Vollzug der angedrohten Straftat bestehen 
bleibt, brauchen wir am Freitag, 14.09.2018 Unterstützung durch das FBI, damit die von der Firma 
„Amtsgericht Kerpen“ angekündigte Straftat vereitelt werden kann.  
 
Der von der Firma „Amtsgericht Kerpen“ angekündigte Tatzeitpunkt ist auf 11:00 Uhr Ortszeit 
angesetzt. Bitte senden Sie entsprechende Einsatzkräfte und rechnen Sie mit dem Einsatz von 
bewaffneten Bediensteten der hiesigen Firma, die unter dem eingetragenen Markennamen 
„POLIZEI“, wie bereits in anderen ähnlichen Fällen, der Firma „Amtsgericht Kerpen“ bewaffnete 
Unterstützung geben wird. 
 
Im Anhang ist das am 06.09.2018 an die Firma „Amtsgericht Kerpen“ per FAX zugestellte Schreiben. 
 
 

                                                                                 IFR      
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Anhang: FAX mit Rechtaufklärung und Aufforderung zur Wahrheitsfindung,  
an die Firma „Amtsgericht Kerpen“ 
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